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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Im März 2014 nahm der Ständerat als Erstrat die Beratung über die Änderung des
Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-
Strassentunnel) auf. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen der kleinen
Kammer (KVF-SR) empfahl dem Plenum mit 7 gegen 6 Stimmen, auf die Vorlage
einzutreten und ohne Änderung zuzustimmen. Eine Minderheit Stadler (glp, UR)
beantragte Nichteintreten, eine Minderheit I Janiak (sp, BL) forderte die Rückweisung
an den Bundesrat mit dem Auftrag, die Vereinbarkeit mit dem Landverkehrsabkommen
sowie die Verfassungsmässigkeit vertieft zu prüfen. Eine Minderheit II Graber (cvp, LU)
verlangte die Rückweisung an den Bundesrat, damit dieser aufzeige, wie die
Forderungen der Zentralschweizer Regierungskonferenz in der Vorlage erfüllt werden.
Eine Minderheit III Graber (cvp, LU) beantragte schliesslich die Rückweisung an den
Bundesrat mit dem Auftrag, ein Programm vorzulegen, welches aufzeigt, welche
Strassenbauprojekte wegen der zweiten Röhre entfallen bzw. verzögert werden und wie
die Mehrkosten aus dem Unterhalt der zusätzlichen Röhre finanziert werden. In seinem
Votum für den Antrag der Kommissionsminderheit nahm Standerät Markus Stadler
Bezug auf die wichtigsten Argumente der Kommissionsmehrheit. Im Gegensatz zur
Darstellung der Mehrheit werde das Tessin während der Sanierung nicht abgeschnitten:
Der neue Gotthard-Basistunnel sei bis dahin in Betrieb und neben dem Gotthard
führten auch noch andere Pässe in den Norden. Zudem wäre es möglich, den Tunnel in
den Sommermonaten zu öffnen. Die Verkehrssicherheit werde durch eine zweite Röhre
nur in den Röhren erhöht, auf den Zufahrtsstrecken erhöhe sich dafür das Unfallrisiko
durch erwarteten Mehrverkehr. Die Sicherheit lasse sich mit einfachen Massnahmen
sehr viel günstiger und effizienter steigern: Beispielsweise könnte der Mindestabstand
zwischen Lastwagen erhöht oder die Höchstgeschwindigkeit gesenkt werden. Stadler
betonte zudem den Widerspruch der Vorlage mit dem Alpenschutzartikel. Weitere
Rednerinnen und Redner sorgten für eine ausgesprochen lange Eintretensdebatte. Mit
25 gegen 16 Stimmen trat die kleine Kammer schliesslich auf die Vorlage ein und lehnte
sämtliche Minderheitenanträge ab. In der Gesamtabstimmung stimmte der Ständerat
der Vorlage ebenfalls mit 25 gegen 16 Stimmen zu. Der Nationalrat debattierte in der
Herbstsession über die Vorlage. Neben dem Minderheitenantrag Rytz (gps, BE) auf
Nichteintreten waren weitere Minderheitsanträge gestellt worden: Minderheit I Graf-
Litscher (sp, TG) forderte die Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag,
Verfassungsmässigkeit sowie Vereinbarkeit mit dem Landverkehrsabkommen vertieft zu
klären. Die Minderheit II Graf-Litscher (sp, TG) verlangte die Rückweisung an den
Bundesrat verbunden mit der Aufgabe, ein Verzichts-, Verzögerungs- und
Finanzierungsprogramm vorzulegen. Die Minderheit III Grossen (glp, BE) beantragte die
Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, in Artikel 84 Absatz 3 der
Bundesverfassung ergänzend festzuhalten, dass die Benutzung zusätzlicher Fahrspuren
pro Richtung auf Transitachsen im Alpengebiet verboten ist. Minderheit IV Nordmann
(sp, VD) wollte die Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag verbinden, dem
Parlament eine Sanierung ohne zweite Röhre dafür mit zeitlich umfassendem
Bahnverlad von Strassenfahrzeugen zu unterbreiten. Nach langer Debatte zeigten sich
sowohl in der Abstimmung über Eintreten wie auch in den Abstimmungen über die
Rückweisungsanträge klare Gräben entlang der Parteilinien: Die Fraktionen von SP,
Grünen und Grünliberalen stimmten geschlossen für Nichteintreten und für die
Rückweisungsanträge, während die Fraktionen von SVP, FDP, CVP und BDP (bis auf 2
Stimmen) geschlossen für die bundesrätliche Vorlage eintraten. In der
Schlussabstimmung vom 26. September 2014 nahm der Nationalrat die Vorlage mit 120
gegen 76 Stimmen an, der Ständerat mit 28 zu 17 Stimmen. Der Verein „Nein zur 2.
Gotthardröhre“, welchem neben SP, Grünen, Grünliberalen auch EVP und CSP sowie
über 40 weitere national oder regional tätige Organisationen angehören, ergriff das
Referendum. Bereits im Dezember und somit noch vor Ablauf der Referendumsfrist am
15.1.2015 liess der Verein verlauten, die notwendigen 50'000 Unterschriften seien
beglaubigt, darüber hinaus seien noch einmal so viele zusätzliche Unterschriften
zusammengekommen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.03.2014
NIKLAUS BIERI
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Ständerat Graber (cvp, LU) reichte im März 2015 ein Postulat ein, welches die
Verlängerung der Prüfintervalle für schwere Motorwagen im Binnenverkehr
bezweckte. Die jährliche Kontrolle von Lastwagen und Anhängern sei durch den
technischen Fortschritt obsolet geworden, begründete Graber sein Postulat. Zu prüfen
sei, ob für Lastwagen die gleichen Prüfungsintervalle eingeführt werden könnten wie für
Personenwagen. Der Bundesrat erklärte sich bereit, diesbezügliche Abklärungen
vorzunehmen. Im Juni 2016 nahm der Ständerat das Postulat diskussionslos an. 2

POSTULAT
DATUM: 04.06.2015
NIKLAUS BIERI

Die periodische Kontrolluntersuchung der Fahrtüchtigkeit von Autolenkerinnen und
Autolenkern soll nicht ab dem 70. Altersjahr einsetzen, sondern erst ab dem 75. Dies
verlangt eine parlamentarische Initiative Reimann (svp, AG), welche im Juni 2015 im
Nationalrat eingereicht worden war. In den Nachbarländern gebe es trotz der EU-
Führerscheinrichtlinie 2006/126/EG keine periodische Kontrolluntersuchung der
Fahrtüchtigkeit und im Vergleich zur Schweiz auch keine nennenswerten Unterschiede
in der Unfallstatistik. Der Bund missachte die Selbstverantwortung der älteren
Autofahrer, so Nationalrat Reimann. Die KVF-NR sah indes in der periodischen
Untersuchung ab dem 70. Altersjahr keine Diskriminierung und auch keine zu grosse
Einschränkung in der Selbstverantwortung und beantragte im November 2015 mit 15 zu
9 Stimmen, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Eine Minderheit
Wobmann (svp, SO) stellte sich gegen diesen Antrag. Am 16. Dezember 2015 gab der
Nationalrat der parlamentarischen Initiative Reimann mit 97 zu 82 Stimmen bei 4
Enthaltungen Folge. Zusammen mit knappen Mehrheiten der Fraktionen von CVP und
FDP gewann die geschlossen stimmende SVP-Fraktion über die ablehnende Ratslinke.
Im April 2016 beantragte auch die KVF-SR mit 6 gegen 3 Stimmen, der
parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Die periodischen
Kontrolluntersuchungen ab 70 Jahren seien nicht diskriminierend, zudem sei die
Regelung im Rahmen der Via Sicura optimiert worden. Die Kommission verwies weiter
auf das eigene Kommissionspostulat, welches eine Evaluation der Via Sicura-
Massnahmen fordert. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) beantragte Folgegeben. Am 8. Juni
2016 debattierte die kleine Kammer über das Geschäft. In den Voten wurde
hauptsächlich auf die wissenschaftliche Evidenz eingegangen: Die Unfallstatistik zeige,
dass alte Fahrerinnen und Fahrer keine Risikogruppe darstellten. Konrad Graber (cvp,
LU) ging darauf nicht ein, empfahl dem Rat aber aus Effizienzgründen wie bei der
parlamentarischen Initiative Regazzi keine Folge zu geben und erst den Bericht über die
Evaluation der Via Sicura abzuwarten. Die kleine Kammer folgte entgegen diesem Votum
der Minderheit Hösli und gab der Initiative mit 22 zu 19 Stimmen (keine Enthaltungen)
Folge. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.06.2016
NIKLAUS BIERI

Das Postulat Graber (cvp, LU) zur Verlängerung der Prüfintervalle für schwere
Motorwagen im Binnenverkehr wurde im Juni 2017 abgeschrieben. Im November 2016
hatte der Bundesrat die Verordnung über die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge so geändert, dass die ersten beiden Nachprüfungen für Lastwagen
und Sattelschlepper im Binnenverkehr künftig zweijährlich statt jährlich stattfinden. Die
Änderung der Verordnung trat am 1.7. 2017 in Kraft. Der Bundesrat sah das Postulat
Graber damit als erfüllt an und die Räte teilten diese Sicht. 4

POSTULAT
DATUM: 12.06.2017
NIKLAUS BIERI

Mit einem Postulat bat die KVF-SR den Bundesrat um die «Berücksichtigung von
städtebaulichen und landschaftsverträglichen Zielsetzungen beim Bypass Luzern und
bei anderen Nationalstrassen-Bauprojekten». Konkret soll der Bund bei
Nationalstrassen-Projekten mit Überdeckungen fachliche Unterstützung für Kantone,
Gemeinden, Städte oder Dritte vorsehen, sofern die Überdeckung einer
städtebaulichen oder landschaftsverträglichen Zielsetzung folgt oder dem Lärmschutz
dient. Die gesetzlichen Möglichkeiten der Mitfinanzierung durch den Bund seien
auszuschöpfen und eine Anpassung der Verordnungen und der Gesetzesgrundlagen sei
zu prüfen, falls dies erforderlich sei. 
Das Postulat war im April 2019 eingereicht worden, im Mai beantragte der Bundesrat die
Annahme und im Juni 2019 behandelte der Ständerat das Postulat in der Debatte zum
Ausbauschritt 2019. Ständerat Graber (cvp, LU) erläuterte die Umstände: Der Bypass
Luzern werde vom Kanton Luzern begrüsst, stosse aber in der Stadt Luzern und auch in
der Stadt Kriens auf massiven Widerstand: Es wird eine unzumutbare Lärmbelastung
der Anwohnenden befürchtet. Ein überparteiliches Komitee aus Kriens habe beim Bund
die Petition «Ein Herz für Kriens. Bypass - so nicht!» mit 3'000 Unterschriften
eingereicht, welche eine weitergehende Eintunnelung verlangt. Ständerat Graber sah

POSTULAT
DATUM: 06.06.2019
NIKLAUS BIERI
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das Kommissionspostulat quasi als «flankierende Massnahme zum Bundesbeschluss»,
denn wenn der Bund Hand biete und Bestrebungen für eine weitere Überdeckung
(Eintunnelung) nach Kräften unterstütze, könne mit Luzern und Kriens eine Lösung
gefunden werden, wie der Bypass Luzern zu realisieren sei. 
Nach der einstimmigen Annahme des Bundesbeschlusses zum Ausbauschritt 2019 am 6.
Juni 2019 wurde auch das «flankierende» Postulat vom Ständerat stillschweigend
gutgeheissen. 5
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